
 

 

Monatsbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des 
Bergbaus und Gewinnung von Steinen und Erden 

 

Zweck der Statistik: Die Ergebnisse des Monatsberichts dienen der kurzfristigen 
Beurteilung der konjunkturellen Lage im Wirtschaftsbereich sowie der Bereitstellung von 
Daten für die regionale und sektorale Strukturpolitik. Sie stellen eine unentbehrliche 
Grundlage für zahlreiche Entscheidungen der gesetzgebenden Körperschaften, der Bundes- 
und Landesregierungen, der Verbände, Kammern und anderer Institutionen auf dem Gebiet 
der gesamten Wirtschaftspolitik dar. Die Angaben über Beschäftigte Ende September liefern 
unerlässliche Informationen für die jährliche Berichtskreisaktualisierung im gesamten System 
der Statistiken im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe. 

Periodizität: monatlich  

Regionaler Erhebungsbereich: Deutschland  

Berichtszeitraum: Monat  

Erhebungsgesamtheit: Der Erhebungsbereich des Monatsberichts für Betriebe wird auf der 
Grundlage der EU-einheitlichen NACE – in Deutschland: Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003) – abgegrenzt (Abschnitte C und D). Erfasst 
werden sämtliche im Inland gelegene Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des 
Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden von Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten sowie Betriebe des 
Verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit 
im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten von Unternehmen außerhalb des 
Produzierenden Gewerbes, einschließlich des Produzierenden Handwerks. Für 14 
besonders klein strukturierte Wirtschaftszweige gilt eine abweichende Abschneidegrenze 
von überwiegend 10 und mehr Beschäftigten. Die Einheiten werden den Wirtschaftszweigen 
nach dem wirtschaftlichen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zugeordnet. Nicht einbezogen werden 
im Ausland gelegene Unternehmensteile.  

Stichprobenverfahren: Totalerhebung mit Abschneidegrenze  

Erhebungsinhalte: Im Monatsbericht für Betriebe werden die Gesamtzahl der tätigen 
Personen (Beschäftigten) zum Monatsende sowie der Umsatz und die Auftragseingänge im 
Berichtsmonat, jeweils nach fachlichen Betriebsteilen, erhoben. Beim Gesamtumsatz und 
den Auftragseingängen erfolgt eine Untergliederung nach Inland und Ausland, bei letzterem 
zusätzlich nach Eurozone und Nicht-Eurozone. Für den gesamten Betrieb werden die 
bezahlten Entgelte (Bruttolohn- und -gehaltsumme) sowie die geleisteten Arbeitsstunden 
erfasst. 
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Rechtsgrundlagen:  
EU-Rechtsgrundlage: -  

Nationale Rechtsgrundlage: Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe 
(ProdGewStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 2002 (BGBl. I 1 NACE 
ist die Abkürzung von „Nomenclature générale des activités économiques dans les 
Communautés Européennes“ (Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften). 4 S. 1181), zuletzt geändert durch Artikel 104 der 
Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 
22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. 
Juni 2005 (BGBl. I S. 1534). 


